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§ 39 T-KK Entgelt für die
Kinderbetreuung, sonstige Entgelte

 T-KK - Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.03.2023

(1) Der Erhalter kann, ausgenommen im Rahmen der entgeltfreien Kindergartenjahre nach § 40, zur Kostendeckung

von den Eltern ein angemessenes Entgelt für die Kinderbetreuung verlangen.

(2) In ö entlichen Kinderbetreuungseinrichtungen darf das Entgelt für die Kinderbetreuung höchstens kostendeckend

sein. Es ist gesta elt nach Wochenö nungszeiten tarifmäßig festzusetzen und unter Berücksichtigung der

wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der Eltern zu ermäßigen oder in besonders berücksichtigungswürdigen

Fällen gänzlich nachzusehen.

(3) Darüber hinaus kann der Erhalter von den Eltern auch sonstige Entgelte, insbesondere für eine allfällige

Verp egung der Kinder und die Inanspruchnahme von Spezialangeboten, verlangen. In ö entlichen

Kinderbetreuungseinrichtungen dürfen diese Entgelte höchstens kostendeckend sein.
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